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 Vorlagen-Nr.   

 0646-StR/2021  

Stadtverwaltung Eisenach 

Beschlussvorlage Stadtrat 
Dezernat Amt Aktenzeichen 

Dezernat III 67.32  

 

Betreff 

 

Änderung bei der Besetzung des Gestaltungsbeirates „Friedhöfe der Stadt Eisenach“ 
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin  
Ausschuss für Infrastruktur, 
Beteiligungen und 
Rechnungsprüfung 

Ö 05.07.2021  

Haupt- und Finanzausschuss Ö 13.07.2021  
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.07.2021  

 

Finanzielle Auswirkungen 

 keine haushaltsmäßige Berührung 

 Einnahmen Haushaltsstelle:  

 Ausgaben Haushaltsstelle: 00000.401000 

HH-Mittel  Lt. HH / NTHH d. l fd. Jahres  
(aktuel ler Stand) 

-EUR- 

Haushaltausgaberest 

 

-EUR- 

Insgesamt 

 

-EUR- 

Ansatz Haushalt / Jahresrechnung                      

+ über-/außerplanmäßige Ausgaben                

+ Deckungsmittel                

Summe Haushaltsmittel                      

./. gesperrte Mittel                      

./. berei ts verausgabte Mittel                      

./. gebundene Mittel                      

verfügbare Mittel                      

./. erforderliche Mittel lt. Beschluss                      

zusätzlich erforderliche Mittel /                       

noch zur Verfügung stehende Mittel                      

 
Frühere Beschlüsse: StR/0185/2020 
 
Vorlagen-Nr.: 0167-StR/2020 
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I. Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt: 
die Berufung von Frau Emma Gerlof von der Bestattungsinstitut Stadtwirtschaft Eisenach GmbH als 
Mitglied gem. § 2 Abs. 1 Buchstabe i) der Satzung für den Gestaltungsbeirat „Friedhöfe der Stadt 
Eisenach“ (Friedhofsbeiratssatzung) vom 07.01.2020, in den Gestaltungsbeirat „Friedhöfe der Stadt 
Eisenach“ für die Dauer seiner Amtszeit.  
 
II. Begründung: 
 
Mit Stadtratsbeschluss vom 14.07.2020 (Vorlagennummer: 0167-StR/2020) wurde gem. § 2 Abs. 1 
Buchstabe i) der Satzung für den Gestaltungsbeirat „Friedhöfe der Stadt Eisenach“ 
(Friedhofsbeiratssatzung) vom 07.01.2020 Frau Petra Berger, Bestattungsinstitut der Stadtwirtschaft 
Eisenach GmbH, als gesetzlicher Vertreter eines ortsansässigen Bestattungsunternehmen berufen.  
 
Frau Berger ist zum 31.12.2020 aus dem Bestattungsinstitut der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH 
ausgeschieden. Somit steht sie auch als Mitglied im Gestaltungsbeirat „Friedhöfe der Stadt Eisenach“ 
nicht mehr zur Verfügung. 
 
Nach § 2 Abs. 8 der Satzung für den Gestaltungsbeirat „Friedhöfe der Stadt Eisenach“ 
(Friedhofsbeiratssatzung) vom 07.01.2020 kann bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedes des 
Friedhofsbeirates nach § 2 Abs. 1 Buchstabe g) bis k) dieser Satzung ein Nachfolger aus dem 
Bewerberkreis gem. § 2 Abs. 5 dieser Satzung berufen werden. 
 
Auf den öffentlichen Aufruf vom 24.01.2020 zum Interesse an einer Mitgliedschaft im Bereich der 
ortsansässigen Bestattungsunternehmen, folgte neben der Bewerbung des Bestattungsinst itutes der 
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH keine weitere Bewerbung. Die Berufung eines Nachfolgers aus dem 
Bewerberkreis ist daher nicht möglich. 
 
Herr Gummert, Geschäftsführer des Bestattungsinstitutes der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH, 
bevollmächtigte mit Schreiben vom 12.05.2021 Frau Emma Gerlof als Bereichsleiterin Bestattung mit 
der Vertretung des Bestattungsinstitutes der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH im Gestaltungsbeirat 
„Friedhöfe der Stadt Eisenach“. 
 
Gem. § 2 Abs. 5 Satz 2 der Satzung für den Gestaltungsbeirat „Friedhöfe der Stadt Eisenach“ vom 
07.01.2020 werden die Mitglieder auf Beschluss des Stadtrates für die Dauer seiner Amtszeit 
berufen.  
 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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